
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Inh.Mesut Teke

1. Ver tragsabschluss /  Geltungsbereich

Ver tragsabschluss

Der Käufer ist  an die Bestel lung höchstens bis 16 Wochen, 
bei  Nutzfahrzeugen höchstens bis 20 Wochen gebunden, 
es sei ,  eine andere,  über der vorgenannten Fristen über-
steigende Lieferzeit  ist  in der Bestel lung bzw. Kaufver trag 
vereinbar t  worden.

Die Fr ist  beginnt ,  sobald dem Verkäufer die durch den 
Käufer unterzeichnete Bestel lung zugegangen ist .  Der 
Verkäufer wird dem Käufer unverzügl ich,  jedoch innerhalb 
der Fr ist  von spätestens 14 Tagen mittei len,  fal ls er die 
Bestel lung nicht annimmt.

Der Kaufver trag ist  erst  abgeschlossen, wenn der Verkäu-
fer die Annahme der Bestel lung hinsicht l ich des dor t  
näher aufgeführ ten Fahrzeugs innerhalb der genannten 
Fristen schri f t l ich bestät igt  oder die Lieferung ausführ t .

Ver tragsgegenstand ist  al lein das Fahrzeug, das im Kauf-
ver trag definier t  ist .  Änderungen, Ergänzungen und 
Nebenabreden sind nur bei  schri f t l icher Bestät igung 
durch den Verkäufer verbindl ich.

Ver tragsleistungen, die nicht im Kaufver trag aufgeführ t  
s ind, insbesondere die,  die zu Werbezwecken des 
Herstel lers bekannt gemacht werden, s ind nur dann Tei l  
des Ver tragsgegenstandes, wenn dies vom Verkäufer 
schri f t l ich bestät igt  werden.

Als Beschaf fenheit  des Ver tragsgegenstandes gelten 
grundsätzl ich nur die im Kaufver trag aufgeführ ten Merk-
male als vereinbar t .  Öf fent l iche Äußerungen des Herstel-
lers,  Anpreisungen oder Werbung des Herstel lers zur 
Beschaf fenheit ,  insbesondere Angaben zum Kraftstof fver-
brauch stel len daneben keine ver tragsgemäße Beschaf-
fenheitsangabe des Fahrzeugs dar.

Beratungsleistungen sowie Auskünfte jegl icher Ar t  s ind 
nur verbindl ich,  soweit  diese vom Verkäufer schri f t l ich 
bestät igt  wurden.

Dem Käufer steht es frei ,  e inen Kaufver trag zu den hier 
aufgeführ ten Bedingungen abzuschl ießen bzw. eine 
Bestel lung beim Verkäufer abzugeben.

Mit  der Unterschri f t  unter die Bestel lung bzw. Kaufver trag 
erklär t  s ich der Käufer mit  diesen Bedingungen einver-
standen. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der folgenden Regelungen bezieht 
sich auf  al le Lieferungen und Leistungen des Verkäufers.

Auf  sämtl iche vom Verkäufer erbrachten Lieferungen und 
Leistungen finden ausschl ießl ich die nachfolgenden 
Al lgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Abwei-
chende bzw. ergänzende Geschäftsbedingungen des 
Käufers werden nur dann Ver tragsinhalt ,  soweit  der 
Verkäufer diesen ausdrückl ich zugest immt hat .  Dies gi l t  
auch für den Fal l ,  dass der Verkäufer in Kenntnis entge-
genstehender,  ergänzender oder abweichenden Bedin-
gungen des Käufers die Lieferung bzw. Leistung an den 
Käufer ausführ t .

2.  Preise

Der Preis des Fahrzeuges versteht sich ohne Skonto und 
sonst ige Nachlässe inklusive der jewei ls gült igen gesetz-
l ichen, inländischen Mehrwer tsteuer (derzeit  19%) bei 
Neuwagen. Bei Gebrauchtwagen ist  in der Regel keine 
Mehrwer tsteuer inkludier t ;  der Verkauf  von Gebrauchtwa-
gen erfolgt in der Regel nach Par.  29 des Umsatzsteuerge-
setztes für Gebrauchtwagen. In dem Kaufver trag auf  
Seite 1 ist  vom Verkäufer expl iz i t  anzugeben, ob bei dem 

Gebrauchtfahrzeug der Umsatzsteuerausweis durchge-
führ t  wird und/oder der Verkauf  und Rechnungslegung 
nach Par.  29 Umsatzsteuergesetz erfolgt – d.h.  bei  
Verkauf/Rechnungslegung von Gebrauchtwagen nach Par.  
29 Umsatzsteuergesetz erfolgt die Rechnungslegung 
ohne Ausweis der Umsatzsteuer.  Der Preis gi l t  für beide 
Ver tragspar teien fest in der Bestel lung bzw. Kaufver trag 
als vereinbar t

3.  Zahlungsbedingungen

Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen wie z.B.  
Zubehör ist  bei  Übergabe des Kaufgegenstandes und/o-
der Erstel lung und Übermitt lung der Fahrzeugrechnung 
und/oder Aushändigung – oder postal ischer Zusendung – 
der Fahrzeugpapiere (  COC Papier und/oder Zulassungs-
bescheinigung Tei l  I I  )  fäl l ig.

Bei vom Käufer vorab gewünschter,  postal ischer Übersen-
dung der Rechnung und Fahrzeugpapiere COC Papier 
und/oder Zulassungsbescheinigung Tei l  I I  zum Zwecke 
der Zulassung, ist  der Kaufpreis vor Versendung der Fahr-
zeugpapiere zur Zahlung fäl l ig und vom Käufer auf  das 
vom Verkäufer zu benennende Bankkonto zu überweisen. 
Die Übergabe und/oder postal ische Zusendung der Fahr-
zeugpapiere zum Zwecke der Zulassung kann erst erfol-
gen, sobald der vol lständige Kaufpreis am Konto des 
Verkäufers eingegangen ist  (  Eigentumsübergang erfolgt 
im Rahmen der Übergabe/Übersendung der Fahrzeugpa-
piere ) .

Zahlungsbedingungen: Die Zahlung kann mittels 
Banküberweisung oder in bar erfolgen. Hierzu gi l t  folgen-
des als vereinbar t :  Banküberweisung: Im Fal le einer 
Banküberweisung muss der zu überweisende, vol lständi-
ge Kaufpreis spätestens 2 Tage vor der Fahrzeugüberga-
be oder vor Versendung der Fahrzeugpapiere auf  dem 
Konto des Verkäufers eingegangen sein.

4.  Lieferung/Lieferumfang/Sonder leistungen und Liefer-
verzug

Bei höherer Gewalt  oder beim Verkäufer oder dessen 
Lieferanten eintretende, schwerwiegende Betr iebsstörun-
gen, die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorü-
bergehend daran hindern,  den Kaufgegenstand zum 
vereinbar ten Liefermonat (  1.  bis 28/29.30.31.  des Monats 
)  oder innerhalb der vereinbar ten Frist  zu l iefern,  verän-
der t  dieser Umstand die genannten Termine und Fristen 
um die Dauer der durch diese Umstände bedingten 
Leistungsstörungen. Führen entsprechende Störungen zu 
einem Leistungsaufschub von mehr als 2 Monaten als in 
der in der Bestel lung/Kaufver trag vereinbar ten Lieferfr ist  
bzw. Liefermonat,  kann der Käufer vom Ver trag zurücktre-
ten ohne dass dem Käufer und/oder dem Verkäufer etwai-
ge Rücktr i t ts-  oder Schadenersatzkosten für den 
Zeitpunkt des Rücktr i t ts und/oder in Zukunft  entstehen. 
Der Käufer hat den Verkäufer in diesem Fal le in schri f t l i -
cher Form in Lieferverzug zu setzen.

Andere Rücktr i t tsrechte bleiben davon unberühr t .  Konst-
rukt ions- oder Formänderungen seitens des Herstel lers 
bleiben während der Lieferzeit  vorbehalten,  sofern die 
Änderungen oder Abweichungen unter Berücksicht igung 
der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar 
sind. Sol l te der Herstel ler während der Bestel l -  und/oder 
Produkt ionslaufzeit  Konstrukt ions- oder Formänderungen 
vornehmen, so bleibt es dem Käufer unwider ruflich vorbe-
halten,  vom Kaufver trag ohne etwaige Schadenersatzfor-
derungen des Verkäufers oder sonst iger Kosten im 
Rahmen der Ver tragsaufhebung/Rücktr i t ts vom Kaufver-
trag zurück zu treten,  so dass weder dem Käufer,  noch 
dem Verkäufer Kosten aus Schadenersatz für jetzt  und in 
Zukunft  entstehen.

Die Fahrzeugzulassung und/oder Überführung des Fahr-
zeugs direkt zum Heimator t  des Käufers erfolgt nur gegen 
gesonder ten Auftrag des Käufers gegen einen entspre-
chend vorab zu vereinbarenden Aufpreis durch einen von 



uns beauftragen Zulassungsdienst oder Spedit ion.

Bei abgeschlossenen Kaufver trägen/rechtsverbindl ichen 
Bestel lungen, die durch den Käufer nicht eingehalten 
werden bzw. das bestel l te Fahrzeug vom Käufer nicht 
abgenommen wird,  aus Gründen die ausschl ießl ich beim 
Käufer l iegen, kann der Verkäufer einen pauschal ier ten 
Betrag in Höhe von 15 % des Rechnungsbetrages/Kauf-
preises als Schadensersatz geltend machen.

Die Übergabe des Serviceheftes vom Verkäufer an den 
Käufer kann in Ausnahmefäl len wegen des Postweges aus 
dem europäischen Ausland von dem Zul ieferer/ Impor teuer 
4 -  6 Wochen in Anspruch nehmen; in der Regel wird das 
Serviceheft  mit  Ausl ieferung des Fahrzeugs vom Verkäu-
fer an den Käufer übergeben. Sofern das Serviceheft  vom 
Verkäufer an den Käufer nach Ausl ieferung/Übergabe des 
Fahrzeugs nachgereicht wird,  ist  dies entsprechend am 
Übergabeprotokol l  zu vermerken.

5.  Herstel lergarant ie /  Gewähr leistung für Neufahrzeuge 
ohne Zulassung und/oder Neufahrzeuge mit  Tageszulas-
sung.

Unsere Fahrzeuge impor t ieren wir als freier Händler aus 
dem europäischen Ausland von Impor teuren/Herstel lern.

Die Fahrzeuge haben in der Regel eine Tageszulassung in 
dem entsprechenden, europäischen Herkunftsland, da bei 
diesem Vorgang die europaweit  gült ige Garant ie des 
Herstel lers registr ier t  wird;  eine Tages- /  oder Kurzzeitzu-
lassung wird auf  der Bestel lung/Kaufver trag vom Verkäu-
fer expl iz i t  gegenüber dem Käufer angegeben.

Al le vom Verkäufer impor t ier ten Neufahrzeuge und 
Neufahrzeuge mit  Tageszulassung verfügen über eine 
europaweit  gült ige Garant ie des Herstel lers.  Bei den 
unterschiedl ichen, europäischen Ländern kann es sein,  
dass die werksseit ige Garant ie in dem entsprechenden 
Zulassungsland des Käufers erneut im System des 
Herstel lers registr ier t  werden muss um Garant ieansprü-
che des Käufers geltend machen zu können; nach europa-
weit  gült igen Gesetzen ist  der jewei l ige Ver tragshändler /  
Ver tragsser vice des Herstel lers verpflichtet ,  die Regist-
r ierung im jewei l igen Best immungsland kostenfrei  für den 
Käufer durchzuführen (  Pflichten des Ver tragshändlers 
und/oder Ver tragsservicebetr iebes ) .

Mit  Erstzulassung/Tageszulassung im europäischen 
Ausland beginnt die werksseit ige Garant ie des Herstel-
lers zu laufen,  was bedeutet ,  dass die Herstel lergarant ie 
ab diesem Datum zu laufen beginnt ,  und dass keine 
weiterführende Werksgarant ie nach dem Erstzulassungs- 
/  Tageszulassungsdatum über die vol le Garant ielaufzeit  
des Herstel lers hinaus als vereinbar t  gi l t .  Das Erstzulas-
sungs- /  Tageszulassungsdatum ist  in der Bestel lung bzw. 
Kaufver trag vom Verkäufer expl iz i t  aufzuführen, wobei 
hier der Monat und Jahr der Erstzulassung /  Tageszulas-
sungsdatum als ausreichend gi l t .

Die gesetzl iche Gewähr leistung des Verkäufers bei 
Neufahrzeugen und Neufahrzeugen mit  Tageszulassung 
gegenüber dem Käufer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum bei 
Endkunden /  Pr ivatpersonen. Über der gesetzl ichen 
Gewähr leistung des Verkäufers gegenüber Endkunden /  
Pr ivatpersonen steht und greif t  die jewei l ig gült ige 
Garant ie des Herstel lers.

Der Verkäufer leistet  für die vereinbar te Beschaf fenheit  – 
ausgenommen sind unerhebl iche Abweichungen – 
dadurch Gewähr,  dass der Verkäufer nach Setzung einer 
angemessenen Frist  den mangelhaften Zustand beseit igt  
(gesetzl iche Gewähr leistung).  Der Käufer hat weitere 
Gewähr leistungsrechte erst ,  wenn die Beseit igung des 
Mangels zweimal fehlgeschlagen ist .  Die angemessene 
Nachfr ist  beginnt nicht eher,  als der Mangel und die 
Ver tretungspflicht des Verkäufers feststehen und nachge-
wiesen sind.

Schlägt die Nacherfül lung endgült ig fehl ,  kann der Käufer 
grundsätzl ich nach seiner Wahl Herabsetzung des Kauf-
preises (Minderung) oder Rückgängigmachen des Ver tra-
ges (Rücktr i t t )  ver langen. Bei einer geringfügigen 
Ver tragswidrigkeit ,  insbesondere bei geringfügigen 
Mängeln,  steht dem Käufer kein Rücktr i t tsrecht zu.

Gewähr leistungsansprüche bezügl ich al ler vom Verkäufer 
gel iefer ten Neufahrzeuge und oder Neufahrzeugen mit  
Tageszulassung ver jähren bei Endverbrauchern /  Pr ivat-
personen, soweit  nicht schri f t l ich etwas anderes verein-
bar t  wurde, innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum. 
Diese er löschen jedoch vorzeit ig,  sobald durch den 
Käufer Reparaturversuche oder Veränderungen vorge-
nommen wurden bzw. Betr iebsanweisungen zur turnusmä-
ßigen War tung des Fahrzeugs nach Herstel ler vorschri f t  
nicht befolgt werden/wurden.

Hiervon abweichend gi l t  eine Ver jährungsfr ist  von einem 
Jahr,  wenn der Käufer eine jur ist ische Person des öf fent l i -
chen Rechts,  ein öf fent l ich-recht l iches Sondervermögen 
oder ein Unternehmer ist ,  der bei  Abschluss des Ver tra-
ges in Ausübung seiner gewerbl ichen oder selbständigen 
beruflichen Tät igkeit  handelt .  Diese er löschen jedoch 
vorzeit ig,  sobald durch den Käufer Reparaturversuche 
oder Veränderungen vorgenommen wurden bzw. Betr iebs-
anweisungen zur turnusmäßigen War tung des Fahrzeugs 
nach Herstel ler vorschri f t  nicht befolgt werden/wurden. 
Die Fr ist  beginnt mit  dem in § 199 BGB best immten 
Zeitpunkt .  Sie tr i t t  spätestens mit  Ablauf  der in § 199 Abs. 
3 und Abs. 4 BGB best immten Höchstfr isten ein.  Sonst ige 
Ver jährungsvorschri f ten dieser Bedingungen bleiben 
hiervon unberühr t .

Der Käufer wird hiermit  darauf  hingewiesen, dass die in 
der Produktbeschreibung dargestel l ten Beschaf fenheits-
angaben keine Garant ien im Rechtssinne darstel len 
insbesondere nicht zu Angaben über den Kraftstof fver-
brauch und/oder Emissionswer te des Herstel lers.  Über 
die Produktbeschreibung hinausgehende Beschaf fen-
heitsangaben sowie Garant ien gelten nur als dem Käufern 
gegenüber erklär t ,  soweit  diese schri f t l ich und gesonder t 
festgehalten wurden.

Gewähr leistung für Gebrauchtfahrzeuge

Ist der Käufer eine jur ist ische Person des öf fent l ichen 
Rechts,  ein öf fent l ich- recht l iches Sondervermögen oder 
ein Unternehmer,  der bei  Abschluss des Ver trages in 
Ausübung seiner gewerbl ichen oder selbständigen beruf-
l ichen Tät igkeit  handelt ,  erfolgt der Verkauf  unter 
Ausschluss jegl icher Sachmängelansprüche.

Gegenüber Verbrauchern /  Pr ivatpersonen gelten die 
folgenden Absätze:

Der Verkäufer leistet  für die vereinbar te Beschaf fenheit  – 
ausgenommen sind unerhebl iche Abweichungen – 
dadurch Gewähr,  dass der Verkäufer nach Setzung einer 
angemessenen Frist  den mangelhaften Zustand beseit igt  
(gesetzl iche Gewähr leistung).  Der Käufer hat weitere 
Gewähr leistungsrechte erst ,  wenn die Beseit igung des 
Mangels zweimal fehlgeschlagen ist .  Die angemessene 
Nachfr ist  beginnt nicht eher,  als der Mangel und die 
Ver tretungspflicht des Verkäufers feststehen und nachge-
wiesen sind.

Schlägt die Nacherfül lung endgült ig fehl ,  kann der Käufer 
grundsätzl ich nach seiner Wahl Herabsetzung des Kauf-
preises (Minderung) oder Rückgängigmachen des Ver tra-
ges (Rücktr i t t )  ver langen. Bei einer geringfügigen 
Ver tragswidrigkeit ,  insbesondere bei geringfügigen 
Mängeln,  steht dem Käufer kein Rücktr i t tsrecht zu.  
Gewähr leistungsansprüche bezügl ich vom Verkäufer 
gel iefer ten Gebrauchtfahrzeuge ver jähren, soweit  nicht 
schri f t l ich etwas anderes vereinbar t  wurde, innerhalb von 
einem Jahr.  Sie er löschen jedoch vorzeit ig,  sobald durch 
den Käufer Reparaturversuche oder Veränderungen 
vorgenommen wurden bzw. Betr iebsanweisungen zur 



turnusmäßigen War tung des Fahrzeugs nach Herstel ler-
vorschri f t  nicht befolgt werden/wurden. Die Fr ist  beginnt 
mit  dem in § 199 BGB best immten Zeitpunkt .  Sie tr i t t  
spätestens mit  Ablauf  der in § 199 Abs. 3 und Abs. 4 BGB 
best immten Höchstfr isten ein.  Sonst ige Ver jährungsvor-
schri f ten dieser Bedingungen bleiben hiervon unberühr t .

Der Käufer wird hiermit  darauf  hingewiesen, dass die in 
der Produktbeschreibung dargestel l ten Beschaf fenheits-
angaben keine Garant ien im Rechtssinne darstel len.  Über 
die Produktbeschreibung hinausgehende Beschaf fen-
heitsangaben sowie Garant ien gelten nur als dem Käufern 
gegenüber erklär t ,  soweit  diese schri f t l ich und gesonder t 
festgehalten wurden.

Festzustel len ist  ausdrückl ich,  dass die gesetzl iche 
Gewähr leistung bei Gebrauchtwagen auf  1 Jahr festge-
legt ist .  Diese er l ischt jedoch vorzeit ig,  sobald durch den 
Käufer Reparatur versuche oder Veränderungen vorge-
nommen wurden bzw. Betr iebsanweisungen zur turnusmä-
ßigen War tung des Fahrzeugs nach Herstel ler vorschri f t  
nicht befolgt werden/wurden.

6.  Abnahme /  Transpor tschäden /  höhere Gewalt

Der Käufer ist  verpflichtet ,  den Kaufgegenstand innerhalb 
von 7 Tagen ab Zugang der Bereitstel lungsanzeige oder 
Mit tei lung an den Käufer,  dass das Fahrzeug beim Verkäu-
fer zur Ausl ieferung an den Käufer eingetrof fen ist  und 
Übermitt lung der Fahrzeugrechnung abzunehmen und/o-
der zu bezahlen.  Erst nach vol lständigem Zahlungsein-
gang des Kaufpreises beim Verkäufer kann der Käufer die 
Übergabe des Fahrzeugs  /  postal ische Übersendung 
und/oder Herausgabe  der Fahrzeugpapiere ver langen.

Im Fal le der Nichtabnahme und Nichtzahlung des Fahr-
zeugs durch den Käufer kann der Verkäufer von seinen 
gesetzl ichen Rechten Gebrauch machen und bei Nichtab-
nahme des Fahrzeugs durch den Käufer vom Kaufver trag 
innerhalb der Fr ist  von 7 Tagen zurücktreten;  in diesem 
Fal l  kann der Verkäufer nach Ablauf  der 7 Tagesfr ist  – und 
vom Verkäufer zu erfolgender,  zweiter Auf forderung zur 
Zahlung/Abnahme des Fahrzeugs von weiteren 7 Tagen -  
ohne Einwil l igung des Käufers das Fahrzeug an Dri t te 
veräußern.  Erziel t  der Verkäufer hierbei einen Minderer lös 
bei Verkauf  an Dri t te nach Ablauf  der vorgenannten 
Fristen,  als der ursprüngl iche Kaufpreis mit  dem Käufer 
vereinbar t  wurde, kann der Verkäufer einen pauschal ier-
ten Betrag in Höhe von 15 % des ursprüngl ichen Kaufprei-
ses als Schadensersatz vom Käufer ver langen. Der Scha-
denersatz ist  höher oder niedriger anzusetzen, wenn der 
Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen geringe-
ren Schaden nachweist .

Er leidet das Fahrzeug auf  dem Transpor tweg vom Herstel-
ler/Lieferanten/Impor teur zum Verkäufer einen Transpor t-
schaden und/oder treten am Fahrzeug Schäden aufgrund 
höherer Gewalt  beim Herstel ler/Lieferanten/Impor teuer 
oder beim Verkäufer auf  (  z .B.  Hagelschaden /  Sturm ) ,  ist  
der Käufer unverzügl ich,  jedoch spätestens innerhalb von 
5 Werktagen durch den Verkäufer zu informieren.

Dem Käufer ist  hierbei der Umfang des Schadens detai l -
l ier t  und schri f t l ich zu er läutern.  Dem Käufer und dem 
Verkäufer steht es in diesem Fal l  unwider ruflich frei ,  vom 
Kaufver trag unentgelt l ich zurückzutreten,  so dass durch 
den Rücktr i t t  vom Kaufver trag weder dem Käufer,  noch 
dem Verkäufer für jetzt  und in Zukunft  ein wir tschaft l icher 
Schaden aufgrund des Rücktr i t ts vom Kaufver trag 
entsteht ;  d.h.  gegenseit ige Schadenersatzansprüche sind 
in diesem Fal le unwider ruflich für den Zeitpunkt des Rück-
tr i t ts und in Zukunft  in Hinbl ick auf  jedwede Kosten, 
Auslagen etc.  abgegolten/aufgehobenAlternat iv hat der 
Käufer die Wahl ,  vom Verkäufer die Instandsetzung des 
Fahrzeugs auf  Kosten des Verkäufers zu ver langen (  
ausgenommen ist  Totalschaden und/oder ein Schaden, 
dessen Instandsetzungskosten den Wer t des Fahrzeugs 
übersteigt wie z.B.  Hagel-  Hochwasserschaden ) und in 
einer angemessenen Frist  die Instandsetzung des Fahr-

zeugs zu ver langen, so dass das Fahrzeug an den Käufer 
nach Instandsetzung in einer angemessenen Frist  ausge-
l iefer t  wird.  Eine Kaufpreisminderung für den Käufer ist  
für diesen Alternat ivfal l  ausgeschlossen, da der Verkäufer 
die Instandsetzungskosten auf   Rechnung des Verkäufers 
zu tragen hat .   Für diesem Alternat ivfal l  steht die Versi-
cherungserstattung ausschl ießl ich dem Verkäufer zu.  
Einen etwaigen Minderwer t des Fahrzeugs wegen repa-
r ier tem Schaden kann der Käufer vom Verkäufer nicht 
einfordern;  wie vor,  der Käufer hat bei  Auftreten eines 
Schadens am Fahrzeug das unwider rufliche Rücktr i t ts-
recht vom Kaufver trag ohne dass dem Käufer und/oder 
dem Verkäufer für den Zeitpunkt des Rücktr i t ts oder in 
Zukunft  ein wir tschaft l icher Schaden aufgrund des Rück-
tr i t ts vom Kaufver trag entsteht .

7.  Eigentumsvorbehalt

Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem 
Verkäufer aufgrund des Kaufver trages zustehenden Kauf-
preisforderungen im Eigentum des Verkäufers.  Ist  der 
Käufer eine jur ist ische Person des öf fent l ichen Rechts,  
ein öf fent l ich-recht l iches Sondervermögen oder ein 
Unternehmer,  der bei  Abschluss des Ver trages in 
Ausübung seiner gewerbl ichen oder selbständigen beruf-
l ichen Tät igkeit  handelt ,  bleibt der Eigentumsvorbehalt  
auch bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen den 
Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum 
Ausgleich von im Zusammenhang mit  dem Kauf  zustehen-
den Forderung.

Auf  Ver langen des Käufers ist  der Verkäufer zum Verzicht 
auf  den Eigentumsvorbehalt  verpflichtet ,  wenn der Käufer 
sämtl iche mit  dem Kaufgegenstand im Zusammenhang 
stehenden Forderungen unanfechtbar erfül l t  hat und für 
die übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäftsbe-
ziehungen eine angemessene Sicherung besteht .  Wäh-
rend der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht 
zum Besitz des Fahrzeugbriefes (  Zulassungsbescheini-
gung Tei l  I I  und des COC Papiers )  und des Fahrzeugs 
dem Verkäufer zu.

8.  Sachmängel

a) Zu dem Fahrzeug wird im Rahmen der Ausl ieferung an 
den Käufer ein schri f t l iches Ausl ieferungs- /  Übergabe-
protokol l   angefer t igt  und an den Käufer ausgehändigt .  
Darin werden, fal ls vorhanden, opt ische Mängel bei  der 
Ausl ieferung festgehalten und/oder Vereinbarungen über 
etwaige nachträgl ichen Übergaben wie z.B.  Serviceheft  
und/oder Nachbesserungen an Beschaf fenheit  des 
Lackes, Beschaf fenheit  des Fahrzeugs entsprechend 
dokumentier t .  Sind in dem Ausl ieferungs- /  Übergabepro-
tokol l  keine Vermerke vorhanden, können danach jedwede 
Reklamationen des Käufers nicht mehr beanstandet 
werden !

b) Ansprüche des Käufers bei Verbrauchern /  Pr ivatperso-
nen wegen technischen Mängeln ver jähren entsprechend 
den gesetzl ichen Best immungen bei Neuwagen und 
Neuwagen mit  Tageszulassung innerhalb von zwei Jahren 
nach der Ausl ieferung des Kaufgegenstandes; bei  
Gebrauchtwagen innerhalb eines Jahres.  Für al le Bautei le 
/  Lackoberflächen /  werksseit ige Beschaf fenheit  des Fahr-
zeugs die unter die Herstel ler-Garant ie fal len,  ist  der 
Herstel ler im Rahmen der Werksgarant ie verantwor t l ich.

9.  Haftung

Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzl ichen Best immun-
gen nach Maßgabe dieser Bedingungen für einen Schaden 
aufzukommen, der durch den Verkäufer verursacht wurde, 
so haftet  der Verkäufer beschränkt :  Die Haftung besteht 
nur bei  Ver letzung ver tragswesentl icher Pflichten und ist  
auf  den bei Ver tragsabschluss typischen Schaden 
begrenzt .  Diese Beschränkung gi l t  nicht bei  Ver letzung 
von Leben, Körper und Gesundheit .  Soweit  der Schaden 
durch eine vom Käufer für den betref fenden Schadenfal l  
abgeschlossenen Versicherung (ausgenommen Summen-



versicherung) gedeckt ist ,  haftet  der Verkäufer nur für 
etwaige damit  verbundene Nachtei le des Käufers,  z .B.  
höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachtei le bis zur 
Schadenregul ierung durch die Versicherung.

Für leicht fahr lässig durch einen Mangel des Kaufgegen-
standes verursachte Schäden wird nicht gehaftet .  Unab-
hängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine 
etwaige Haftung des Verkäufers bei argl ist igem 
Verschweigen des Mangels,  aus der Übernahme einer 
Garant ie oder eines Beschaf fungsrisikos und nach dem 
Produkthaftungsgesetz unberühr t .  Die Haftung wegen 
Lieferverzuges ist  abschl ießend geregelt .  Ausgeschlos-
sen ist  die persönl iche Haftung der gesetzl ichen Ver tre-
ter,  Erfül lungshi l fen und Betr iebsangehörigen des Verkäu-
fers für von ihnen durch leichte Fahr lässigkeit  verursach-
te Schäden.

Der Verkäufer haftet  nicht für Schäden, die durch höhere 
Gewalt ,  Aufruhr,  Kriegs-,  Ter ror- ,  oder Naturereignisse 
oder durch sonst ige nicht von ihr zu ver tretende 
Vorkommnisse eintreten;  hierzu gehören z.B.  Streik,  
Aussper rung, Verkehrsstörungen oder Verfügungen von 
hoher Hand im In- oder Ausland.

10.  Fahrzeugdaten

Bei impor t ier ten Fahrzeugen aus dem Ausland können die 
Wer te der Emission,  des Verbrauchs, der Typklasse, der 
Ki lowatt-Zahl ,  der Ausstattung und die Steuerdaten 
gegenüber vergleichbaren -  für den deutschen Markt 
best immte Fahrzeuge -abweichen.

11.  Gerichtsstand /  Schlussbest immungen

Für sämtl iche gegenwär t igen und zukünft igen Ansprüche 
aus der Geschäftsverbindung einschl ießl ich Wechsel-  und 
Scheckforderungen ist  ausschl ießl icher Gerichtsstand 
der Sitz des Verkäufers.  Der gleiche Gerichtsstand gi l t ,  
wenn der Käufer keinen al lgemeinen Gerichtsstand im 
Inland hat ,  nach Ver tragsabschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnl ichen Aufenthaltsor t  aus dem Inland ver legt oder 
seinen Wohnsitz oder gewöhnl icher Aufenthaltsor t  zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist .  Im Übri-
gen gi l t  bei  Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem 
Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand.

Sol l ten eine oder mehrere dieser Geschäftsbedingungen 
ganz oder tei lweise unwirksam, unvol lständig oder ergän-
zungsbedürft ig sein oder werden, so berühr t  dies nicht 
die Wirksamkeit  der übrigen Klauseln.  Die Par teien 
verpflichten sich in diesem Fal l  eine Regelung zu verein-
baren, die dem am nächsten kommt,  was wir tschaft l ich 
gewol l t  war.  In gleicher Weise ist  mit  Regelungslücken zu 
verfahren.

Ikarusal lee 34
30179 Hannover

0511 999 222 00
0176 216 896 25

post@teke-automobile.de
www.teke-automobile.de
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